Alte Leipziger
Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit

<& Alte Leipziger

ALH Gruppe

Bedingungen fiir den vorlaufigen Versicherungsschutz

Wir bieten Thnen einen vorldufigen Versicherungsschutz. Dieser beginnt bereits an dem Tag, an dem Sie einen
Antrag stellen. Die weiteren Regelungen finden Sie in diesen zusétzlichen Bedingungen.

Alte Leipziger Lebensversicherung a.G.
Alte Leipziger-Platz 1, 61440 Oberursel

§ 1 Wann beginnt und endet der vorliufige Versi-
cherungsschutz?

(1) Der vorldufige Versicherungsschutz beginnt mit
dem Tag, an dem Thr [—] Antrag bei uns eingeht.

(2) Der vorldufige Versicherungsschutz endet, wenn
— der Versicherungsschutz Ihres Vertrags beginnt,
— Sie lhren Antrag zuriicknehmen,

— Sie uns mitteilen, dass Sie am Abschluss des Ver-
trags kein Interesse mehr haben,

— Sie von Ihrem gesetzlichen Widerrufsrecht Ge-
brauch machen,

— Sie einer Abweichung des Versicherungsscheins
von Threm Antrag widersprochen haben,

— wir den ersten Beitrag nicht einziehen konnten aus
Griinden, die Sie zu vertreten haben. Dasselbe gilt,
wenn Sie dem Finzug widersprochen haben. Auf
diese Rechtfolge weisen wir Sie durch gesonderte
Mitteilung in [—] Textform oder durch einen auf-
falligen Hinweis im Versicherungsschein hin.

(3) Sie konnen den Vertrag {iber den vorlaufigen Ver-
sicherungsschutz fristlos kiindigen. Wenn wir kiindi-
gen, wird die Kiindigung erst nach Ablauf von zwei
Wochen nach Zugang wirksam.

§ 2 In welchen Fillen haben Sie einen vorliufigen
Versicherungsschutz?

Wir bieten Thnen in folgenden Fillen einen vorlaufi-
gen Versicherungsschutz:

— Thre Versicherung beginnt nicht spiter als drei
Monate, nachdem Sie den Antrag unterzeichnet
haben.

— Sie haben uns erlaubt, den Beitrag einzuzichen
oder Sie haben den ersten Beitrag bereits gezahlt.

— Sie haben es nicht von einer besonderen Bedin-
gung abhéngig gemacht, dass die gewihlte Versi-
cherung zustande kommt.

— Sie haben einen von uns angebotenen Tarif ge-
wihlt.

— Der [—] Versicherte ist noch keine 70 Jahre alt,
wenn er den Antrag unterzeichnet.

§ 3 Welche Leistungen bietet der vorliufige Ver-
sicherungsschutz?

(1) Der vorlédufige Versicherungsschutz umfasst Leis-
tungen, die fillig werden, wenn der [—] Versiche-
rungsfall eintritt. Wir leisten nur fiir die Félle, die Sie
im Antrag gewahlt haben.

(2) Wenn der [—] Versicherte stirbt, zahlen wir
— die gewdhlte Leistung fiir den Todesfall und

— die 15fache Jahresrente, wenn Sie eine Hinterblie-
benen- oder Waisenrente gewéhlt haben.

Wir zahlen zusammen hdchstens 180.000 EUR. Wenn
Sie einen hoheren Betrag beantragt haben, kiirzen wir
die Leistungen.

(3) Wenn der [—] Versicherte wihrend der Dauer des
vorldufigen  Versicherungsschutzes berufsunfahig
wird oder eine versicherte Grundfahigkeit verliert,
gilt: Sie miissen uns dies innerhalb von drei Monaten
ab Beginn des [—] Versicherungsfalls melden. In
diesem Fall zahlen wir Folgendes:

— Die gewihlte Rente sowie die gewéhlte einmalige
Leistung. Wir  zahlen jeweils  hochstens
21.000 EUR im Jahr. Bei der Rente zéhlt die ga-
rantierte Steigerung der Rente dazu.

— Die Leistungen aus der Befreiung von der Zahlung
der Beitrdge oder aus der beitragsfreien Dynamik
erbringen wir nur, wenn

— der Vertrag zustande gekommen ist und
— solange der Vertrag nicht weggefallen ist.

Wir befreien Sie von der Zahlung der Beitridge
hochstens fiir einen Beitrag von 18.000 EUR im
Jahr.

Unsere Leistungen enden, wenn
— der Versicherte nicht mehr berufsunfahig ist,

— der Versicherte alle versicherten Grundfahigkeiten
wiedererlangt hat,
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— der Versicherte stirbt oder
— die vereinbarte [—] Leistungsdauer endet.

(4) Wenn Sie hohere Leistungen beantragt haben als
die in den Absétzen 2 und 3 genannten Hochstbetrége,
kiirzen wir unsere Leistungen. Dies gilt auch, wenn
Sie bei uns mehrere Antrage fiir denselben [—] Versi-
cherten gestellt haben.

§ 4 In welchen Fillen leisten wir nicht?

(1) Die in Thren Vertragsunterlagen genannten Ein-
schrankungen und Ausschliisse gelten auch fiir Leis-
tungen aus dem vorlaufigen Versicherungsschutz.

(2) Wir leisten nicht bei [—] Versicherungsfillen
aufgrund von Umsténden,

— nach denen wir im Antrag fragen und

— von denen Sie oder der [—] Versicherte vor der
Unterzeichnung Kenntnis hatten,

— auch wenn diese im Antrag angegeben wurden.

Wir leisten trotzdem, wenn die Umstinde nicht die
Hauptursache fiir den Versicherungsfall waren.

(3) Wenn sich der [—] Versicherte [—] vorsitzlich
selbst tdtet, leisten wir nur, wenn uns Folgendes nach-
gewiesen wird: Die Geistestétigkeit des Versicherten
war bei seiner Handlung krankhaft gestort. Dies gilt
dann, wenn der Versicherte aufgrund dieser Storung
nicht in der Lage war, sich einen freien Willen zu
bilden.

(4) Wir leisten nicht, wenn der [—] Versicherungsfall
aus folgenden Griinden eingetreten ist:

— Der [—] Versicherte hat bei inneren Unruhen auf
Seiten der Unruhestifter teilgenommen.

— Der Versicherte stirbt bei kriegerischen Ereignis-
sen, wird berufsunfdhig oder verliert eine versi-
cherte Grundfihigkeit.

Wir leisten trotzdem, wenn im Zusammenhang mit
kriegerischen Ereignissen einer der folgenden Fille
zutrifft:

1. Fall: Der Versicherte war

auBlerhalb Deutschlands und

nicht aktiv an den Ereignissen beteiligt.

\S]

. Fall: Der Versicherte war

aufBerhalb Deutschlands und

er hat an humanitdren Hilfeleistungen oder frie-
denssichernden Mafinahmen teilgenommen und
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— die Teilnahme erfolgt als Mitglied der deut-
schen Bundeswehr, Polizei oder Bundespolizei
und

— der FEinsatz erfolgte mit einem Mandat der
NATO, UNO, EU oder OSZE.

— Der Versicherte hat [—] vorsitzlich ein Verbre-
chen oder Vergehen begangen. Hierzu zdhlt auch
der strafbare Versuch eines Verbrechens oder Ver-
gehens. Ausnahme: Bei [—] fahrldssigen Versto-
Ben und bei allen Delikten im Stralenverkehr leis-
ten wir trotzdem.

— Der Versicherte hat die Krankheit oder den Verfall
der Krifte absichtlich herbeigefiihrt. Dies gilt auch,
wenn er sich absichtlich selbst verletzt hat oder
versucht hat, sich zu téten. Ausnahme: Wir leisten
trotzdem, wenn die Geistestétigkeit des Versicher-
ten bei seiner Handlung krankhaft gestort war.
Dies gilt dann, wenn der Versicherte aufgrund die-
ser Storung nicht in der Lage war, sich einen freien
Willen zu bilden. Dies miissen Sie uns &rztlich
nachweisen.

— Sie als [—] Versicherungsnehmer haben wider-
rechtlich gehandelt und dadurch vorsitzlich den
Versicherungsfall herbeigefiihrt.

— Der Versicherungsfall ist durch Strahlen infolge
von Kernenergie eingetreten. Die Strahlen haben
das Leben oder die Gesundheit von mindestens
1.000 Menschen gefdhrdet oder geschéddigt. Es
muss eine deutsche Behorde fiir Katastrophen-
schutz titig geworden sein, um die Bevdlkerung
vor Schaden zu schiitzen. Statt der deutschen Be-
horde kann auch eine vergleichbare Einrichtung
eines anderen Landes titig geworden sein.

— Der Versicherungsfall ist durch vorsétzlich einge-
setzte atomare, biologische oder chemische Waffen
eingetreten. Dies gilt auch fiir vorsitzlich einge-
setzte oder freigesetzte radioaktive, biologische
oder chemische Stoffe. Der Einsatz oder das Frei-
setzen muss darauf gerichtet gewesen sein, das Le-
ben oder die Gesundheit einer Vielzahl von Perso-
nen zu gefdhrden. Wir leisten trotzdem, wenn es
sich um ein rdumlich und zeitlich begrenztes Er-
eignis handelt. Bei diesem Ereignis diirfen nicht
mehr als 1.000 Menschen oder nicht mehr als 1 %o
unseres [—] Versichertenbestands betroffen sein.

§ 5 Was kostet der vorlidufige Versicherungs-
schutz?

Fiir den vorldufigen Versicherungsschutz erheben wir
keinen Beitrag.
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§ 6 Wie ist das Verhéltnis zum Hauptvertrag und (2) Haben Sie im Antrag einen [—] Begiinstigten
wer erhiilt die Leistungen? festgelegt, gilt dieser auch fiir Leistungen aus dem

(1) Wenn in diesen Bedingungen nichts anderes ver- vorldufigen Versicherungsschutz.

einbart ist, gelten die Bedingungen fiir den gewéhlten
Hauptvertrag und die Zusatzversicherungen entspre-
chend.

ANHANG: ERKLARUNGEN VON FACHBEGRIFFEN

Antrag Es gibt zwei Varianten einen Versicherungsvertrag zu beantragen: das An-
tragsmodell und das Invitatiomodell. Nach dem Antragsmodell miissen [—]
Versicherungsnehmer rechtzeitig vor Abschluss des Vertrags umfassend
iiber die Einzelheiten der vertraglichen Bestimmungen informiert werden.
Die Bedingungen sowie alle erforderlichen Informationen miissen dem Kun-
den iibergeben werden, bevor er den Antrag unterschreibt. Beim Invitatio-
modell fordert der Kunde den Versicherer auf, ihm ein Angebot zu erstellen.
In diesem Fall werden vom Versicherer alle erforderlichen Informationen
zusammen mit dem Versicherungsschein zugesandt. Der Kunde nimmt das
Angebot an, indem er die Annahmeerklarung unterschrieben zuriicksendet.
Beim Invitatiomodell beginnt der vorldufige Versicherungsschutz an dem
Tag, an dem die Angebotsanforderung bei uns eingeht.

Begiinstigter Sie konnen eine Person bestimmen, die im [—] Versicherungsfall die Leis-

tungen erhalten soll. Dies miissen Sie tun, bevor der Versicherungsfall ein-
getreten ist. Diese Person nennen wir Begiinstigter. Sie konnen auch mehrere
Personen als Begiinstigte bestimmen.
Fiir Leistungen aus einer Berufsunféhigkeitsversicherung, Berufsunfahig-
keits-Zusatzversicherung, Erwerbsminderungsversicherung, Erwerbsminde-
rungs-Zusatzversicherung oder Grundfahigkeitsversicherung gilt Folgendes:
Der Begiinstigte muss der Versicherte selbst oder ein naher Angehdriger des
Versicherten im Sinne des § 15 Abgabenordnung oder des § 7 Absatz 3
Pflegezeitgesetz sein. Nicht zugelassen werden jedoch der Verlobte und der
Lebensgefahrte. Unter Lebensgefahrten verstehen wir Personen, die in ehe-
dhnlicher Gemeinschaft leben, jedoch nicht verheiratet oder verpartnert sind.
Weitere Informationen hierzu finden Sie in unserer Steuerinformation unter
dem Punkt C Versicherungsteuer. Den genauen Wortlaut der Gesetze finden
Sie auf folgender Seite im Internet: www.alte-leipziger.de/gesetzestexte.

Fahrlissig Sie handeln fahrléssig, wenn Sie die erforderliche Sorgfalt nicht beachten.

Leistungsdauer Wenn wir wahrend der Dauer des vorldaufigen Versicherungsschutzes die
Zahlung einer Rente zusagen, zahlen wir diese hdchstens bis zum Ende der
Leistungsdauer. Die Leistungsdauer kann ldnger sein als die Versicherungs-
dauer, aber nicht umgekehrt.

Textform Fiir die Textform reicht eine lesbare [—] Erkliarung. Diese muss auf einem
dauerhaften Datentrdger (zum Beispiel Fax oder E-Mail) abgegeben werden.
Die Textform ist in § 126b BGB geregelt. Den genauen Wortlaut des Geset-
zes finden Sie auf folgender Seite im Internet:
www.alte-leipziger.de/gesetzestexte.

Versichertenbestand Anzahl der Versicherten der Alte Leipziger Lebensversicherung.
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http://www.alte-leipziger.de/gesetzestexte
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Versicherter

Versicherungsfall

Versicherungsnehmer

Vorsatzlich
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Ist die Person, die wir im Hinblick auf die Risiken versichern. Der Versi-
cherte kann jemand anderes sein als der [—] Versicherungsnehmer.

Liegt vor, wenn ein Umstand eintritt, der eine Leistung durch uns auslost.
Zum Beispiel: der [—] Versicherte stirbt, wird berufsunfiahig oder verliert
eine versicherte Grundfahigkeit.

Schliefit mit uns den Versicherungsvertrag. Er ist damit unser Vertrags-
partner des vorldufigen Versicherungsschutzes. Der Versicherungsnehmer ist
derjenige, der die Versicherung beantragt oder ein Angebot fiir eine Versi-
cherung anfordert. Der Versicherungsnehmer kann ein anderer als der [—]
Versicherte sein.

Vorsitzlich handelt, wer ein bestimmtes Ziel erreichen will, dabei die Um-
stdnde seines Handelns kennt und die Folgen bewusst in Kauf nimmt.



	§ 1 Wann beginnt und endet der vorläufige Versicherungsschutz?
	§ 2 In welchen Fällen haben Sie einen vorläufigen Versicherungsschutz?
	§ 3 Welche Leistungen bietet der vorläufige Versicherungsschutz?
	§ 4 In welchen Fällen leisten wir nicht?
	§ 5 Was kostet der vorläufige Versicherungsschutz?
	§ 6 Wie ist das Verhältnis zum Hauptvertrag und wer erhält die Leistungen?
	ANHANG: ERKLÄRUNGEN VON FACHBEGRIFFEN

